
 

 
Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 

Die Oberbürgermeisterin 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV III-010/06 
HA       

   
 
 
Dezernat: III Amt: 51 Termin der Tagung: 31.05.2006 
 

Vorlage  zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Beigeordnetenkonferenz 18.04.06  Soziales, Gleichst. u. Rechte d. Minderh. 10.05.06 

 Haushalt und Finanzen 23.05.06  Umwelt       

 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen 18.05.06  Hauptausschuss 24.05.06 

 Wirtschaft        Stadtverordnetenversammlung 31.05.06 

 Bau und Verkehr        Ortsbeiräte/Ortsbeirat       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        JHA 02.05.06 
 

Beratungsgegenstand: 
Benutzerordnung für die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Cottbus und für die öffentlich 
vermittelten Tagespflegestellen der Stadt Cottbus (Kita-Benutzerordnung) 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die „Benutzerordnung für Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Cottbus und öffentlich 
vermittelten Tagespflegestellen der Stadt Cottbus“ tritt zum 01.08.2006 in Kraft. 

__________________________________  
Rätzel  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Sitzung am:       TOP:       
 Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 
Auf der Grundlage der Gesetzesänderungen und den Erfahrungen der Stadt Cottbus - als 
Leistungsverpflichteter bei der Prüfung des Rechtsanspruches für eine Kindertagesbetreuung - ist eine 
Neufassung der Benutzerordnung notwendig geworden. 
Kinder, die von Tagespflegepersonen betreut werden, erhalten jetzt auch den gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz und werden damit den Kindern in Kindertagesstätten gleichgestellt. 
 
Mit dieser Kita-Benutzerordnung werden alle Personensorgeberechtigten gleichbehandelt, deren 
Kinder in Kindertagesstätten/Tagespflegestellen der Stadt Cottbus betreut werden. Damit erfolgt auch 
eine Angleichung der Aufnahmebedingungen und vertraglichen Vereinbarungen für die Bildung, 
Erziehung, Betreuung und Versorgung in den Kindertagesstätten in Groß Gaglow und Gallinchen. 
 
Anlage: Kita-Benutzerordnung 

 
Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 
1. Gesamtkosten: 
 

2. Sicherstellung der Finanzierung: 
 

3. Folgekosten: 
 

 


